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RS OGH 1950/9/20 3Ob152/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1950

Norm

ZPO §536 Z2

Rechtssatz

In einer auf § 530 Abs 1 Z 7 ZPO gestützten Wiederaufnahmsklage ist der gesetzliche Anfechtungsgrund (§ 536 Z 2 ZPO)

nicht hinlänglich bezeichnet, wenn als neue Tatsache, zu deren Kenntnis der Wiederaufnahmskläger gelangt ist, "die

gesamten Aussagen" eines in einem anderen Verfahren vernommenen Zeugen bezeichnet werden.
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